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§  73 b , c SGB V
§140  SGBV

Gesetzliche Grundlagen



Sozialgesetzbuch (SGB) V – § 73 b,c
• Die gesetzlichen Krankenkassen sind verpflichtet, 

ihren Versicherten eine besondere hausärztliche 
Versorgung unter dem Titel „hausarztzentrierte 
Versorgung“ anzubieten

• Die Versicherten schreiben sich auf freiwilliger Basis 
in ein solches Modell ein. Sie wählen damit einen 
Hausarzt, den sie nur in Ausnahmefällen wechseln 
können. Zudem verpflichten sie sich, weitere 
ambulante fachärztliche Leistungen (mit Ausnahme 
der Leistungen der Augen- und der Frauenärzte) nur 
auf Überweisung in Anspruch zu nehmen. 



Sozialgesetzbuch (SGB) V – §140a

 Integrierte Versorgung ( IGV )


 Einzelne Krankenkassen oder 
Gruppen von Krankenkassen 
können mit den Ärzten und 
nichtärztlichen Gesundheitsberufen 
direkte Verträge abschließen



• Für die Kassen besteht die gesetzliche Verpflichtung, 
Zusatzverträge abzuschließen.

• Für Kinder und Jugendliche können entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmung Verträge mit 
unterschiedlichen Leistungsanbietern  abgeschlossen 
werden. 

• Es besteht für die Kassen keine gesetzliche 
Verpflichtung, mit uns Verträge abzuschließen. Nur 
wenn wir mit öffentlichem Druck belegen, dass Kinder 
und Jugendliche bei uns besser versorgt werden als 
bei den Allgemeinärzten und hausärztlichen 
Internisten, bestehen gute Chancen, Verträge mit 
kinder- und jugendärztlichem Inhalt abzuschließen.







 Teilnahme





Teilnahme an den einzelnen Verträgen, bundesweit

eingeschrieben

Deutsche BKK/KKH 2009: 4049/5643 = 72 % der Kinderärzte/innen
2010: 4350/5702 = 76%  der Kinderärzte/innen
2011: 4542/5702 = 79% der Kinderärzte/innen
2013: 4547/5702 =79,8% der Kinderärzte/innen

Barmer-GEK/HZK 2009:3775/5643 = 67% der Kinderärzte/innen
2010:4451/5702 = 78% der Kinderärzte/innen
2011: 4649/5702 = 81% der Kinderärzte/innen
2013: 4788/5702 = 84% der Kinderärzte/innen

Siemens BKK 2009:1139/5643 = 20%der Kinderärzte/innen
2010:3303/5702 = 57% der Kinderärzte/innen
2011:3546/5702 =  62% der Kinderärzte/innen
2013: 3650/5702 = 64% der Kinderärzte/innen

BKK Mobil Oil 2009:1980/5643 = 35% der Kinderärzte/innen
2010:2513/5702 = 44% der Kinderärzte/innen
2011:2725/5702 = 48% der Kinderärzte/innen
2013: 2891/5702 =51% der Kinderärzte/innen

GWQ Clever für Kids 2011: 1115/5702 = 20% der Kinderärzte/innen
2013: 2457/5702 = 43% der Kinderärzte/innen



eingeschreiben

AOK
738/909 = 81,2%

BKK 738/909 = 81,2%

Knappschaft 703/909 =  77,3 %

TKK 711/909 = 78,2%

Teilnahme an den Verträgen Kinderfrüherkennung, NRW



Teilnahme an den Verträgen zur integrierten Versorgung

Vertrag Teilnehmende Ärzte

Adipositasvertrag
AOK, IKK NRW

2010: 196 KJÄ/871=   22%
2011: 204 KJÄ/871=   23% 
2013: 333 KJÄ/909=  37%

Asthma-Vertrag, Kinder< 5 
Jahre
AOK  NRW

2010: 121KJÄ/871=    13%
2011: 198 KJÄ/871=   23%
2013: 217 KJÄ/909=   24 %

Neurodermitisvertrag
AOK NRW

2010:  52KJÄ/871=     6%
2011: 111KJÄ/871=     13%
2013: 171KJÄ/909=    19%

ADHS-Vertrag 
AOK NRW

2010: 119/871KJÄ=    14%
2011:198/871KJÄ=     23%
2013:177/909KJÄ=     19,5%



  

 Die Zahl der in die Verträgen 

eingeschriebenen Kinderärzte 
als auch die Zahl der 
durchzuführenden 
Vorsorgeuntersuchungen 
könnten noch gesteigert werden 





















Regelmäßig Listen aktualisieren

wichtig





Bundesweite Verträge



Hausarztverträge
Barmer GEK Clever für Kids

Krankenkasse Barmer GEK s. Liste, wird ständig aktualisiert

Kostenübernahme Einschreibepauschale 10 €
Betreuungspauschale 5 €
Add-on U7a  15 €
U10, U11, J2 50 €
Präventionsrezept 5 €
Rotavirusimpfung 12 €

Einschreibepauschale 7,50 €
Steuerungspauschale 5€
Add on U7a 15 €
U10, U11, J2 50 €
Baby-Check 1 : 25€
Baby-Check2:  25€
Kleinkinder-Sprach-Check:  25 €
RV-Impfung 12 €

Teilnahmeerklärung 
Vertragsarzt

per Fax an: 0221 – 6890929
BVKJ-Service GmbH, 
Mielenforster Str. 2, 51069 Köln
eMail: 
bvkjservicegmbh@uminfo.de

per Fax an: 0221 – 6890929 
BVKJ-Service GmbH, Mielenforster 
Str. 2, 51069 Köln eMail: 
bvkjservicegmbh@uminfo.de 

Teilnahmeerklärung 
Versicherte

bitte schicken Sie das Original 
an:
BARMER GEK
Hauptverwaltung
Gottlieb-Daimler-Straße 19
73529 Schwäbisch Gmünd

bitte schicken Sie das Original an:
GWQ ServicePlus AG
„Clever für Kids“
Tersteegenstr. 28
40474 Düsseldorf





Größte Krankenkasse 
Deutschlands mit 8,7 Millionen 
Versicherten - übernimmt die 
Kosten für alle Vorsorgen bis 

zur J2 

Barmer - GEK



Persönliche Qualitätsvoraussetzungen 
Barmer-GEK

• Vertrag  gilt für Kinder- und Jugendärzte,  die 30 
Fortbildungspunkte im Fach Pädiatrie / Jahr  erbringen

• Teilnahme an pädiatrischen Qualitätszirkeln viermal 
pro Jahr

• Leitliniengerechte Diagnostik und Therapie
• Wirtschaftliche Verordnung von Arzneimitteln
• Durchführungen der Impfungen nach STIKO
• Förderung des DMP 
• Sicherung von Fortbildungen für nichtärztliches 

Praxispersonal



Sachliche Qualitätsvoraussetzungen  
Barmer-GEK

• Bei Terminen Wartezeit auf 30 Minuten begrenzen
• Geeignete Termine für berufstätige Erziehungsberechtigte
• Impftermine mit Untersuchungsterminen verbinden
• Räumliche abgetrennter Praxisbereich für infektiöse 

Patienten
• Apparative Mindestausstattung: Blutzuckermessgerät, 

Säuglingswaage, zugelassenes Hörtestgerät, 
Stadiometer, Akutlabor 

• Sonographie, Lungenfunktionstest ( ggf. in 
Auftragsleistung )

• Praxis-EDV-System



Teilnahmebedingungen Versicherte
• Teilnahme bestätigt Bereitschaft, an den 

Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen und die 
Impfungen nach STIKO- Empfehlungen 
durchführen zu lassen

• Wechsel des Vertragsarztes frühestens nach 1 
Jahr

• Ambulante fachärztliche Leistungen nur nach 
Überweisung durch den einschreibenden Arzt 
( außer Psychotherapie, Gynäkologie, Augenarzt ) 

• Einladungssystem durch die Krankenkasse 



Vorgehen/ Formalia

• Beitrittserklärung des Arztes an den 
BVKJ senden

• Teilnahmeerklärung des Versicherten 
innerhalb von 10 Tagen nach 
Einschreibung  an die Barmer-GEK 
senden, Fax: 07171-801-106

• Abrechnungsbogen an die CGM senden



Abrechnung über die CGM
• Einschreibepauschale 10 Euro 
• Betreuungspauschale 5 Euro pro Quartal 

mit Übermittlung des Präventionsstatus
• Add-on U7a GEK Kindergartencheck 15 

Euro
• U10, U11, J2 50 Euro
• Präventionsrezept 5 Euro
• Rotavirusimpfung 12 Euro









Clever für Kids
Teilnehmende Krankenkassen:


• Bertelsmann BKK
• BKK Aesculap
• BKK Diakonie
• BKK Essanelle
• BKK Merck
• BKK Voralb
• Salus BKK
• Securvita Krankenkasse
•  BKK Wirtschaft & Finanzen  
•  BKK Kassana 
•  Die Bergische Krankenkasse 





Verpflichtungen der teilnehmenden 
Vertragsärzte

• Zugelassene Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin
• Die teilnehmenden Ärzte verpflichten sich, die vorgesehenen 

Aufgaben im Bereich der Prävention, der Impfung und der 
kontinuierlichen Betreuung und Koordination der Behandlung der 
Versicherten durchzuführen und steuernd einzuleiten mit dem 
Ziel Doppeluntersuchungen zu vermeiden.

• Wirtschaftliche Verordnung von Medikamenten
• Teilnahme an Qualitätszirkeln
• Einsatz evidenzbasierter Leitlinien
• Durchführung eines internen Qualitätsmanagementprogrammes
• Einrichtung einer persönlichen Praxishomepage bei www.bvkj.de
• Nutzung der internen Ärztekommunikation mit Pädinform  

www.uminfo.de

http://www.bvkj.de/
http://www.bvkj.de/
http://www.uminfo.de/
http://www.uminfo.de/


Verpflichtung der Versicherten

• Die Eltern (resp. Jugendliche nach Vollendung des 14. 

Lebensjahres) wählen einen am Versorgungsmodell Clever für 
Kids teilnehmenden Arzt als Ihren koordinierenden „Hausarzt“ 
aus und bestätigen dies durch schriftliche Teilnahmeerklärung 
gegenüber ihrem Arzt. 

• Alle ambulanten fachärztlichen Leistungen nimmt der Versicherte 
nur auf Überweisung seines Koordinierungsarztes in Anspruch, 
ausgenommen hiervon sind Leistungen bei medizinischen 
Notfällen sowie Augenärzte, Frauenärzte, Psychotherapeuten. 

• Teilnehmende Versicherte können frühestens nach einem Jahr 
den Vertragsarzt wechseln, es sei denn, es besteht ein wichtiger 
Grund. Der Widerruf der Teilnahme ist vom Versicherten resp. 
den Eltern schriftlich gegenüber seiner Krankenkasse mit einer 
Frist von vier Wochen zum Quartalsende abzugeben. Die 
Krankenkasse informiert den gewählten Vertragsarzt zeitnah über 
die Beendigung der Versichertenteilnahme. 



Clever für Kids: Kostenübernahme von 

• U7a Add on
• U10,U11,J2
• RV-Impfung
• Einschreibepauschale 7,50€
• Steuerungspauschale 5€
• Baby-Check 1 : 25€
• Baby-Check2:  25€
• Kleinkinder-Sprach-Check:  25 €



Baby Check 1  - bei U4
 Einmalige Beratung (mind. 15 Minuten) im Rahmen des „Baby-Check I“ bei  

Kindern im Alter bis einschließlich des fünften Lebensmonats zur: 


•   Prophylaxe des plötzlichen Kindstodes (Verwendung des Merkblattes zur 
SIDS-Prophylaxe der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin wird dabei empfohlen

 http://www.dgkj.de/uploads/media/sicherer_schlaf_fuer_mein-baby_pdf



•  Ernährung, Allergieprävention, Vermeidung von Übergewicht (Verwendung 
des Merkblattes des Netzwerks Junge Familie wird empfohlen

 http://www.gesundinsleben.de



•   Unfallverhütung (Verwendung der Merkblätter Kinderunfälle des G-BA wird 
empfohlen, besonders Merkblätter A, U2/3, U4/5,

 http://www.kinderaerzte-im-netz.de/bvkj/pdf/kinderunfaelle.pdf

http://www.dgkj.de/uploads/media/sicherer_schlaf_fuer_mein-baby_pdf
http://www.dgkj.de/uploads/media/sicherer_schlaf_fuer_mein-baby_pdf
http://www.gesundinsleben.de/
http://www.gesundinsleben.de/
http://www.kinderaerzte-im-netz.de/bvkj/pdf/kinderunfaelle.pdf
http://www.kinderaerzte-im-netz.de/bvkj/pdf/kinderunfaelle.pdf


Baby Check 1



Baby Check 2 - bei U6
Einmalige Beratung (mind. 15 Minuten) im Rahmen des „Baby-Check II“ bei Kindern im 
Alter vom sechsten bis 13. Lebensmonat zu:
Schlafstörungen (Verwendung des Merkblattes zum Kinderschlaf der Deutschen 
Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin wird dabei empfohlen,
 http://www.dgkj.de/uploads/media/mein_kind_schlaeft_nicht.pdf
Ernährung, Vermeidung von Übergewicht (Verwendung des Merkblattes zur gesunden 
Kinderernährung des Netzwerks  Junge Familie wird dabei empfohlen,
 http://www.gesundinsleben.de
Hautkrebsprävention
Verwendung der Merkblätter Achtung-Sonne.pdf und Sonne ohne Schattenseite.pdf,
 http://www.unserehaut.de
Unfallverhütung (Verwendung der Merkblätter Kinderunfälle des G-BA wird empfohlen, 
besonders Merkblatt zur U6, 
 http://www.kinderaerzteim-netz.de/bvkj/pdf/kinderunfaelle.pdf

http://www.dgkj.de/uploads/media/mein_kind_schlaeft_nicht.pdf
http://www.dgkj.de/uploads/media/mein_kind_schlaeft_nicht.pdf
http://www.gesundinsleben.de/
http://www.gesundinsleben.de/
http://www.unserehaut.de/
http://www.unserehaut.de/
http://www.kinderaerzteim-netz.de/bvkj/pdf/kinderunfaelle.pdf
http://www.kinderaerzteim-netz.de/bvkj/pdf/kinderunfaelle.pdf


Baby-Check 2



Sprachcheck – bei U7 
 Einmalige Auswertung und Beratung (mind. 15 Minuten) im Rahmen 

des „Sprach-Check“ bei Kindern im Alter vom 20. bis 27. 
Lebensmonat unter Verwendung des Fragebogens




• ELFRA-2:   http://www.testzentrale.de
• SBE-2-KT(Kurzversion:   http://www.kjp.med.uni-muenchen.de/

sprachstoerungen/SBE-2KT.php


• Der Fragebogen ist von den Eltern in der Praxis auszufüllen. 
• Mit den Eltern wird der Fragebogen ausgewertet und mögliche 

Konsequenzen besprochen.
 Im Fall einer „late-talker“-Situation erfolgt eine Beratung zur 

häuslichen Sprachförderung.
 In schweren Fällen muss auch eine professionelle Hilfe in Erwägung 

gezogen
 werden.

http://www.testzentrale.de/
http://www.testzentrale.de/
http://www.kjp.med.uni-muenchen.de/sprachstoerungen/SBE-2KT.php
http://www.kjp.med.uni-muenchen.de/sprachstoerungen/SBE-2KT.php


Weitere bundesweit geltende Verträge



Bahn-BKK BIG BKK Mobil OIl Dt. BKK+KKH BKK 
Vor Ort

HKK TKK+
Knappschaft

Siemens
BKK


Übernimmt


U10,U11,J2


U10, U11,
RV-Impfung


U10,U11,J2


U10, U11
RV-Impfung 


U10,U11,J2


U10,U11,J2
RV-Impfung


U10,U11,J2


U10,U11,J2

Abrechnung CGM CGM CGM CGM CGM CGM KV: 
U10: 81102
U11: 81120
J2:    81121

CGM

Teilnahme-
erklärung der 
Eltern

Aufklärung 
und 
Einverständ-
niserklärung
1 Kopie für 
Eltern, 
1 für Praxis

Aufklärung 
und 
Einverständ-
niserklärung
1 Kopie für 
Eltern, 
1 für Praxis

nein Unterschrift 
auf Doku 
Bogen,
 1 Kopie für 
Eltern, 
1 für Praxis

Aufklärung 
und 
Einverständ-
niserklärung
1 Kopie für 
Eltern, 
1 für Praxis

Aufklärung 
und 
Einverständ-
niserklärung
1 Kopie für 
Eltern, 
1 für Praxis

nein Aufklärung 
und 
Einverständ-
niserklärung
1 Kopie für 
Eltern, 
1 für Praxis

Teilnahme-
erklärung des 
Arztes

nein nein ja ja nein nein nein ja



Landesweite Verträge



AOK Rheinland/
Hamburg
BKK s. Liste
LKK
IKK classic

LKK NRW Pronova BKK Novitas BKK

übernehmen U10
U11

U10
U11

U10
U11
J2

U10
U11
J2

Abrechnung KV Ziffer
 U10 :  91710, 91711
 U11:   91712, 91713

KV Ziffer
U10 :  91710, 91711
U11:   91712, 91713

KV Ziffer
U10 :  91710, 91711
U11:   91712, 91713
J2: 91715

KV Ziffer
U10 :  91710, 91711
U11:  91712, 91713
J2: 91715

Teilnahmeerklärung des 
Vertragsarztes an

KV KV KV KV

Voraussetzung KJA
25Pk/a Fach Päd.
4QZ/a
30 Vorsorgen/Q

KJA
25Pk/a Fach Pädiatrie
+ Hausärzte , die 30 
Früherkennungsunter-
suchungen pro Q 
durchgeführt haben

KJA
+ Hausärzte die jährlich 
6 pädiatrische 
Fortbildungspunkte 
nachweisen

KJA
+ Hausärzte die jährlich 
6 pädiatrische 
Fortbildungspunkte 
nachweisen



IKK Classic
ist aus den Verträgen ausgetreten
Übernahme der Vorsorgen per Kostenerstattung





Verträge in NRW
• Information über Vertrag, 
Teilnahmeerklärung, Liste der 
teilnehmenden Ärzte, Liste der 
teilnehmenden BKKs

• http://www.kvno.de/mitglieder/
vertraeg/
praevangebote_kinder.html

http://www.kvno.de/mitglieder/vertraeg/praevangebote_kinder.html
http://www.kvno.de/mitglieder/vertraeg/praevangebote_kinder.html






Verträge nach § 140a zur 
integrierten Versorgung in NRW 

Vertrag Asthma bronchiale Kinder < 5 Jahre
Vertrag Adipositas Rheinland

Neurodermitisvertrag mit der AOK

ADHS-Vertrag mit der AOK

Vertrag zur Palliativversorgung
Mucoviszidosevertrag






Ablauf Asthmavertrag/ AOK

Voraussetzung Patienten Ablauf Diagnosesicherung

1. bis 5. Lebensjahr
Diagnosen nach  ICD J44.X, J45.X, 

J46.X+

Vorliegen folgender zusätzlicher Kriterien für Kinder 
mit rezidivierender obstruktiver Bronchitis:
•Mindestens zwei vorangegangene schwere 
bronchiale  Obstruktionen in zwei 
aufeinanderfolgenden Quartalen
•Notwendigkeit einer Behandlung mit Inhalierhilfen
Vorliegen folgender zusätzlicher Kriterien für Kinder 
mit eindeutigen asthmaspezifischen Symptomen:
•Drei oder mehr asthmaspezifische Episoden im 
letzten Jahr
•Ansprechen auf einen Therapieversuch mit 
antiasthmatischen Medikamenten
•Mindestens eines der folgenden Kriterien:
Atopisches Ekzem bei einem Elternteil
Atopisches Ekzem beim Kind
nachgewiesene Sensibilisierung
Giemen außerhalb viraler Infekte
rezidivierende schwere untere Atemwegsinfekte 
(Bronchitiden)
mindestens eine schwere tiefe Lungeninfektion 
(Pneumonie)

• Identifikation der Kinder
• Aufklärung der Familienangehörigen
• Erstellung eines schriftlichen 

Therapieplanes
• Erstellung eines Notfallplanes
• quartalsweise Kontrolluntersuchung 

und ggf. Anpassung des schriftlichen 
Therapieplanes

• Instruktion der Patienten bzw. der 
Eltern

• Sicherstellung der STIKO-Impfungen
• Ggf. Veranlassung  stationärer 

Maßnahmen, 
Rehabilitationsmaßnahmen, Überleitung 
an einen Vertragsarzt der zweiten 
Ebene


Die eingeschriebenen Patienten 
haben Anspruch auf eine  Schulung





Ablauf IGV Adipositasvertrag NRW

Voraussetzung Maßnahme

Patient  8-16 Jahre versichert bei :
AOK Rheinland/ Hamburg, IKK Nordrhein, 
Knappschaft, LKK
+ BMI ≥ 99.5 Perzentile
oder BMI ≥ 97.Perzentile +   Risikofaktoren 

Einschreibung und Koordination  35 Euro
35 Euro
→ 1 jährige Schulung von Patienten/ Eltern

Nachuntersuchung nach 3,6,9,12
Dokumentation nach 6 und 12 Monaten 
nach Beendigung der Patientenschulung
15 Euro











Ablauf ADHS – Vertrag / AOK/ NRW

Voraussetzung Patienten Ablauf Diagnosesicherung

• sind im Alter von 6 -17 Jahren 
        ( im Ausnahmefall bis zum 

21.Geburstag )
• 
• Patienten, die schon vorab 

mit AD(H)S   diagnostiziert 
wurden

• 
• oder Patienten, bei denen der 

Verdacht auf AD(H)S besteht
• 
• sind bei der AOK versichert 

• Erfassungsinstrument 
Screeningbogen ADHS


• Zur Diagnosesicherung:
• Körperliche Untersuchung, 

einschließlich neurologischer 
Untersuchung, Beurteilung des 
Hör- und Sehvermögens; 

• Beurteilung des psychischen 
und geistigen 
Entwicklungsstandes, 

• Explorationsbogen ADHS
• Obligat: FBB-AD(H)S/HKS
• Dokumentation auf 

Diagnosebogen



    Vergütung ADHS-Vertrag



Ablauf Neurodermitisvertrag / AOK

Voraussetzung Patienten Ablauf

AOK –versicherte Patienten
( 0-18 Jahre) 
mit der Diagnose Neurodermitis
+ einem SCORAD>25 
in zwei aufeinander-
folgenden Quartalen

• Erstellung eines schriftlichen Therapieplanes   
in Kombination mit der Einschreibung, 
Anfertigen einer Kopie des Therapieplanes für 
den Patienten
• Sicherstellung der quartalsmäßigen 
Überprüfung des Behandlungsverlaufes sowie 
gegebenenfalls Anpassungen des 
Therapieplanes
• Instruktion der Patienten bzw. der Eltern, 
sofern der Arzt über ein AGNES-
Trainerzertifikat verfügt
•Überweisung des Patienten an einen Arzt der 
Ebene 2 zur Durchführung der Schulungen und 
der Instruktionen, sofern kein AGNES-
Trainerzertifikat vorliegt
•Patientenschulung muss nicht zwangsläufig 
durchgeführt werden



Scorad







  Vergütung Neurodermitisvertrag



               Praktisches Vorgehen
• prüfen ob Teilnahmeerklärungen /Strukturvoraussetzungen für alle 

Verträge vorhanden
• alle Patienten / Eltern werden auf die Vorsorgen/ Rotavirusimpfung 

hingewiesen
• dann Prüfung der Kostenübernahme ggf. Kostenersatttung
• quartalsweises Aktualisieren der Listen
• Barmer GEK, Clever für Kids – Karten kennzeichnen
 Eltern auf pädiatriespezifische Hausarztverträge hinweisen
 auf Teilnahmepauschalen/Zusatzleistungen achten
• bei Diagnosen Asthma<6 Jahre, Neurodermitis, ADHS+AOK-

versichert
 Einschreibevoraussetzungen prüfen
• bei Diagnose Adipositas + versichert bei: AOK Rheinland/ Hamburg, 

IKK Nordrhein, Knappschaft, LKK Einschreibevoraussetzungen 
prüfen





Nur durch die Zusammenarbeit von 
MFA und KJA kann es klappen



Wer hilft ?



                   BVKJ





  Krankenkassen
•Information von 
Versicherten über 
anstehende Vorsorgen

•Zusendung der 
Vorsorgehefte



 Pädinform/Praxisfieber
• Zusammenstellung aller 
aktuellen Verträge mit allen 
notwendigen Unterlagen

• Listen der  abrechnenden 
Krankenkassen 









die Teilnahme der Vertragsärzte muss 
  gesteigert werden


• durch Vereinfachung der Vertragsformalitäten


• durch Informationsveranstaltungen


• durch Mithilfe der medizinischen Fachangestellten



Denn nur so bleibt die Pädiatrie angesichts sinkender 
Kinderzahlen und steigender Konkurrenz zu den 

Allgemeinärzten überlebensfähig
















